
1

Formblatt für Stellungnahmen für die formelle Konsulta-
tion in dem Festlegungsverfahren zu § 71k Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) betreffend der Fahrpläne für die Umstellung 
der Netzinfrastruktur auf die vollständige Versorgung der 
Anschlussnehmer mit Wasserstoff (FAUNA) 
Az: 4.28/1#1

Stand: August 2024

Konsultationsteilnehmer: 

Name des Stellungnehmenden:

Datum der Stellungnahme:

Eine geschwärzte Fassung der Stellungnahme (zutreffendes bitte ankreuzen):

Lege ich bei Ist nicht erforderlich 

Hinweis: Auf der folgenden Seite können Sie Ihre Stellungnahme ein-
fügen (rechte Spalte). Bitte stellen Sie einen inhaltlichen Bezug her wie 
bspw.  „Punkt C.2.b) Anschlusskapazität“ (linke Spalte).
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Stellungnahme einfügenInhaltlicher Bezug
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	Stellungnahme einfügen 1: Die Bundesnetzagentur hat am 19. August 2024 das Verfahren für die Festlegung „Fahrpläne für die Umstellung der Netzinfrastruktur auf die vollständige Versorgung der Anschlussnehmer (FAUNA) mit Wasserstoff“ eingeleitet. Als großer regionaler Gasverteilnetzbetreiber im Versorgungsbereich Ober- und Niederbayern begrüßen wir ausdrücklich, dass die Bundesnetzagentur mit dem vorgelegten Festlegungsentwurf die Branche frühzeitig in die Erstellung der Grundsätze für die Fahrpläne einbezieht und damit einen ausführlichen, ergebnisoffenen Diskussions- und Erörterungsprozess einleiten möchte. Bei unserer Bewertung gehen wir von der Versorgungsstruktur „in der Fläche“ aus, d.h. viele Ortsnetze (300 Konzessionsgemeinden), an die vom großen Industriekunden bis zum Haushaltskunden alle Netzanschlussnehmer vertreten sind. Nachfolgend möchten wir die aus unserer Sicht für Verteilnetzbetreiber wesentlichen Punkte hervorheben.Bei der zur Konsultation vorgelegten Festlegung „Fahrpläne für die Umstellung der Netzinfrastruktur auf die vollständige Versorgung der Anschlussnehmer mit Wasserstoff“ („FAUNA“) ist die Bundesnetzagentur an die Vorgaben des § 71k GEG gebunden. Der Festlegungsentwurf macht jedoch deutlich, dass bei dem § 71k GEG zugrundliegenden Rechtsrahmen noch viele Unsicherheiten bestehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Umstellung von Gasverteilernetzen auf Wasserstoff und damit auch für einen „Fahrplan“ müssen zu einem großen Teil überhaupt erst geschaffen werden.Aus unserer Sicht gibt es für eine Wasserstoffnetzentwicklungsplanung der Verteilernetzbetreiber drei zentrale Voraussetzungen:1. Die Verfügbarkeit des Wasserstoffs auf vorgelagerter Netzebene. Diese Verfügbarkeit soll über den derzeit in Überarbeitung befindlichen integrierten Netzentwicklungsplanungsprozess absehbarer und in einem zweijährigen Turnus aktualisiert werden.2. Die positive Bestätigung der Netzentwicklungs- und Transformationspläne der Verteilernetzbetreiber (VNB) gem. EU-RL Artikel 56/57 durch die Regulierungsbehörde. Mit der Umsetzung in nationales Recht sind WVNB dazu angehalten ihre Netzentwicklungs- und Transformationsplanung zu konsultieren und anschließend von der Bundesnetzagentur freizugeben. Wir sprechen uns daher für eine zeitnahe Umsetzung der Art. 56 und 57 der EU-Richtlinie 2024/1788 über gemeinsame Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Wasserstoff (RL/ GasRL) noch in dieser Legislaturperiode aus. 3. Schaffung eines Rechts- und Regulierungsrahmen für Wasserstoffverteilnetze (insbesondere für Finanzierung, Entgeltbildung und Netzzugang).Die oben genannten Punkte  sind wesentliche Voraussetzung für eine Wasserstoffversorgung in den  Verteilernetzen. Für das Gelingen der Transformation der Erdgasverteilernetze, sehen wir das zwingende Erfordernis, einer über die Netztopologie hinweg abgestimmte und kontinuierlich aktualisierte, regionale Netzentwicklungsplanung. Unser Verständnis ist, dass weiterhin eine Transformation der Erdgasnetze hin zu Wasserstoff ohne Fahrplan gem. §71k GEG möglich ist. Sofern der Gesetzgeber im Rahmen dieser integrierten Netzentwicklungsplanung eine umsetzbare Zwischenlösung für die Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff (zeitverzögerte Erfüllung GEG-Vorgaben zur 65% EE-Quote) schaffen möchte, wäre der heute dafür im GEG vorgesehene §71k zu überarbeiten. Andernfalls wirkt die aktuell bestehende Regelung prohibitiv und verhindert eine praktische Anwendung.Im Übrigen schließen wir uns den Stellungnahmen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, der Thüga AG und des Verbandes kommunaler Unternehmen an.
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